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L Einfiihrungl

Die ersten kartellrechtlichen Hausdurchsuchungen durch das Se-

kretariat der Wettbewerbskommission (Weko) in der Schweiz
fanden im Jahr 2006 statt und betrafen Unternehmen im Luft-
frachtgeschâft.2 Seitdem wurden sâmtliche Wirtschaftszweige -
Produktion, Handel und Dienstleistungen - sowie ganz un-
terschiedliche Mârkte von solchen Zwangsmassnahmen betrof-
fen. 3 Ebenso gerieten sowohl multinationale Konzerne als auch
lokale KMU ins Visier der Wettbewerbsbehôrde. Die jûngsten
Aussagen des Prâsidenten der Weko lassen erahnen, dass sich

die Hausdurchsuchung als ordentliches Mittel etabliert hat, um
gegen unzulâssiges Wettbewerbsverhalten vorzugehen.a

Unter dem Eegrlff Hausdurchsuchung (Dawn Raid) versteht
man das unangekùndigte Erscheinen des Sekretariats der Weko
zur Durchsuchung von Geschàfts- und Privatràumen oder Fahr-

zeugen der Mitarbeitenden, Das neue Kartellgesetz hat eine klare
gesetzliche Grundlage (Art.42Abs. 2 KG5) fûr die Durchfuhrung
von Hausdurchsuchungen geschaffen. Diese Bestimmung ver-
weist auf die Artikel 45- 50 VStrR6, welche sinngemâss anwend-
bar sind. Das Sekretariat der Weko hat weiter ein Merkblatt zur
Vorgehensweise bei Hausdurchsuchungen herausgegeben.T

Hausdurchsuchungen und Beschlagnahmen werden auf
Grund eines Antrages des Sekretariats von einem Mitglied des

Pràsidiums der Weko angeordnet (Art.42 Abs, 2 KG). Die fûr die
Vorbereitung und Durchfûhrung der Hausdurchsuchungen zu-

stàndige Behôrde ist das Sekretariar der Weko (Art. 23 KG).8

Dieses kann sich im Rahmen der Amtshilfe von anderen Amts-
stellen des Bundes und der Kantone unterstûtzen lassen (Art.41
KG). Das Durchsuchungsteam setzt sich im Allgemeinen aus ei-
nem Verantwortlichen des Sekretariats der Weko, mehreren Se-

kretariatsmitarbeitenden sowie lnformatikspezialisten, polizis-

ten und einer kantonalen Amtsperson zusammen.e

Hausdurchsuchungen kônnen weitreichende Auswirkungen
auf den Geschâftsbetrieb haben und dûrfen nicht unterschàtzt
werden. Es braucht unternehmensintern klare Verhaltensregeln,

um vorbereitet zu sein und Betriebsstôrungen begrenzen zu kôn,
nen. Der Anwalt eines Unternehmens muss dessen Organe auf
die bestehenden Risiken hinweisen, um in Zusammenarbeit mit
ihnen adâquate Massnahmen vorzuschlagen, und zwat vor,

wâhrend und nach einer Hausdurchsuchung.

ll. Vor einer Hausdurchsuchung

Bevor bei einem Klienten eine Hausdurchsuchung angeordnet
wird, kann der Anwalt zur weitgehenden Verhinderung schwer-
wiegender Schâden materielle und verfahrensrechtllche prâven-

tivmassnahmen empfehlen.

1. Materielle Pràventivmassnahmen

Der vor Beginn einer Hausdurchsuchung der Weko konsultierte
Anwalt muss gewâhrleisten, dass sein Klient keine materielle
Verletzung des Kartellrechts begeht. Dazu kônnen verschiedene
Mittel eingesetzt werden.

Zuerst muss sichergestellt werden, dass der Anwalt die volle
Unterstûtzung aller Unternehmensorgane geniesst. Diese mus-
sen klar erkennen lassen, dass sie bereit sind, das Kartellrecht zu
respektieren, die kartellrechtlichen Bestimmungen zu beachten
und die Konsequenzen bei gesetzeswidrigem Verhalten zu zie-
hen.1o

Der Anwalt kann sich anschliessend am Aufbau folgender
Com pli a nce-M assn ah me n betei ligen : 

1 1

. Schulungsmodule. Sie sind ftjr die Schlûsselmitarbeitenden

des Unternehmens unabdingbar. Dabei muss die Schulung
immer dem spezifischen Markt, auf dem das Unternehmen

8 OLrvrrn ScuaLLrR/Srr'.,ror,l Bnrucrnrrç Gedanken zum Ablauf kartellrechtlicher
Hausdurchsuchungen,AJP I0/2005,S. 1221 If.,S. 1223.

9 ScuLLrn/Bnruarntç (Fn. 8), 5.1223 und 1221.
10 Pnrnrcr L, Knrusxopr/De Lpurllr Rocur, Wirksame kartellrechtliche Compli-

ance, Anwaltsrevue 212009, S. 63 ff,, S. 65,
1 1 KRrusxopr/Rocrnr, (Fn. 1 0), 5. 65 f.
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tàtig ist, sowie den Funktionen der Teilnehmer angepasst

sein. Bei Klein- und Mittelbetrieben kann eine derartige

Schulung von einem Berufsverband oder einer Handelskam-

mer organisiert werden,

. Kartellrechtsaudit. Dreses stellt eine stândige Aufgabe dar,

sollte aber mindestens dann erfolgen, wenn Zweifel an der

Einhaltung relevanter gesetzlicher Bestimmungen bestehen'

Die Massnahme hat zum Gegenstand, bestimmte Dokumen-

te, vor allem elektronische Kommunikation, sowie Risikosek-

toren zu analysieren und Mitarbeiter zu befragen, die sensib-

le Positionen besetzen. Das Ziel besteht in der Erkennung von

potentiell problematischem Verhalten.

. Ausarbeitung eines Verhaltenskodex. Dieser verbietet Kar-

tellrechtsverstôsse, und dessen Missachtung wird intern

sanktioniert. ln der Praxis hat sich gezelgt, dass solche Doku-

mente nur wenig Wirkung entfalten, wenn sie nicht mrt den

bereits erwàhnten Schulungen gekoppelt sind.

. Selbstanzeige. Falls das Audit gesetzeswidriges Verhalten ans

Licht bringt, sollte derAnwalt seinem Klienten zu einer Se/bst-

anzeige raten.12 Danach kann gegenÙber Unternehmen, die

an der Aufdeckung und Beseitigung von Wettbewerbsbe-

schrànkungen mitwirken, auf eine Sanktionierung ganz oder

teilweise verzichtet werden. Wenn die Bedingungen von Art. 8

bzw.12 SVKG13 erfùllt sind, kann eine solche Massnahme ge-

mâss Art. 49 a Abs. 2 KG zu einem vollstàndigen Erlass bzw. zu

einer Reduktion der Sanktion fÙhren, verhindert jedoch nicht

dreAuferlegung (einesTeils) derVerfahrenskosten an die mel-

dende Partei.la

2. Verfahrensrechtliche Prâventivmassnahmen

Wie bereits ausgefuhrt, kann eine Hausdurchsuchung weitrei-

chende Stôrungen verursachen, wenn das Unternehmen nicht

gut darauf vorbereitet ist. lMit den nachfolgenden Massnahmen

kann ein vorausschauender Anwalt solche Betriebsstôrungen im

Vorfeld verhindern.

a) Aufbau einer Ad-hoc-Organisation

Der Anwalt muss darauf achten, dass die Ad-hoc-Organisation

die personellen und logistischen Aspekte berÛcksichtigt.

Vor der Hausdurchsuchung mùssen die verantwortlichen Per-

sonen klar bestimmt und ausgebildet werden.l5 Man unterschei-

det normalerweise drei SchlÛsselpositionen:

. Damit eine Hausdurchsuchung môglichst reibungslos ablàuft,

ist es erstens von besonderer Bedeutung, dass die Mitarbei-

tenden des Empfangs konkrete Anweisungen erhalten, wie

sie sich der Weko gegenuber richtig verhalten. Sie mitssen die

12 Vgl. Formular <Bonusregelungr vom 1,4.2005, abrufbar unter: http://

www.weko. ad m t n. ch I dienstl eistungen I 00 1 061 i ndex html? lang=d e

1 3 Verordnung vom 1 2. 3. 2004 ùber die Sanktionen bei unzulâssigen Wett-

bewerbsbeschrànkungen; SR 25'1.5.

1 4 Wrro, Verf ù gung vom 6, 7, 200 9, R2. 1 7 2 {.{'., El ektroi nstall attonsbetri ebe

Bern (noch nicht publiziert).

15 Prrnrcr Sovvrn/ALrtr Rnruv, Rechtliche Fragen bei Hausdurchsuchungen

im Rahmen des Schweizerischen Kartellrechts, sic! 10/2004, S.758ff.,

s.765.
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Mitglieder der Wettbewerbsbehôrde identrfizieren und emp-

fangen und die Mitglieder des Dawn Raid Response Teams

wirksam verstàndigen. Dazu ist es wichtig, dass die Mitarbei-

ter des Empfangs ûber Merkblàtter verfùgen und entspre-

chend geschult srnd.

Zweitens muss der Bildung des Dawn ,lald Response leams

besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Dieses Team

ist entsprechend der Grôsse des Unternehmens zusammenzu-

stellen. Grundsàtzlich sollten diesem Team mindestens ein

Vertreter der Unternehmensleitung (mit Befugnis, im Namen

des Unternehmens wâhrend der Hausdurchsuchung Entschei-

dungen zu treffen), ein Vertreter der internen Rechtsabtei-

lung, ein externer Anwalt, ein Vertreter der lnformatikabter-

lung, der ùber den Zugang zu allen Datentràgern verfugt,

sowie ein Vertreter des von der Hausdurchsuchung betroffe-

nen Unternehmensbereichs angehôren.16 Weiter mÛssen Ver-

treter vorgesehen sein, die bei Abwesenheit eines oder meh-

rerer Mitglreder einspringen kônnen. Die N4itglieder mÙssen

sich vor Ort befinden oder die Ôrtlichkeiten innert kurzer Zeit

erreichen kônnen; dies gilt auch fùr die externen Anwâlte so-

wie die lT Verantwortlichen.

Die dritte Gruppe betrifft die Kommunikationsbeauftragten.

Diese sind im Falle einer Hausdurchsuchung damit beauf-

tragt, interne lnformationen an die Mitarbeiter zu kommuni-

zieren und die Kontakte mit externen Medien und Geschâfts-

partnern sowie Aktronâren des Unternehmens zu pflegen'

r

\-
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Die Ad-hoc-Organisation muss auch den /oglstlschen Aspekten

Rechnung tragen: Es mùssen Arbeitsrâume vorgesehen werden,

insbesondere ein Raum fÛr das Dawn Raid Response Team, ein

Raum fùr die Verantwortlichen der Wettbewerbsbehôrde und -
wenn môglich - ein nahe gelegener Raum fÛr das Kopieren be-

schlagnahmter Dokumente. Gleichzeitig muss dafÛr gesorgt

werden, dass ausreichende personelle und technische Kapazitâ-

ten vorhanden sind, um diese Aufgaben effizient durchzufÛhren.

b) Dokumente fûr die interne Organisation im Falle einer
Hausdurchsuchung

Unterschieden werden drei Arten von Adressaten, fÙr welche

Dokumente vorbereitet werden mttssen:

. Empfangspersonal. Eine ernfache, prâzise und kurze Anlei-

tung geniigt.lT Sie muss vor allem die notwendigen Informa-

tionen fur die sofortige Benachrichtigung des Dawn Raid Re-

sponse Teams enthalten.

. Mitglieder des Dawn,lald Response leams. lhr Dokument ist

ausfùhrlicher. Es enthàlt juristische Erklârungen, Checklisten

fùr die jeweiligen Durchsuchungsstadien sowie Muster von

Standarddokumenten (2.8. Protokolle, die durch das Dawn

Raid Response Team benutzt werden).

16 Srurnr BRuttnscuwrtrrn/MnRQurno Csnrsrrr, Korrektes Verhalten bei Haus-

durchsuchungen, Rechte und Pflichten der Unternehmen und der Wett-

bewerbsbehôlden bei Hausdurchsuchungen im Kartellverfahren, J uslet-

ter 1 7. '1 0. 2005, Rz. I 2.

1l ln diesem Sinne BnururuscuwstLen/CHRtsrtru, (Fn. 1 6), Rz. 5
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tàtig ist, sowie den Funktionen der Teilnehmer angepasst

sein. Bei Klein- und Mittelbetrieben kann eine derartige

Schulung von einem Berufsverband oder einer Handelskam-

mer organisiert werden,

. Kartellrechtsaudit. Dreses stellt eine stândige Aufgabe dar,

sollte aber mindestens dann erfolgen, wenn Zweifel an der

Einhaltung relevanter gesetzlicher Bestimmungen bestehen'

Die Massnahme hat zum Gegenstand, bestimmte Dokumen-

te, vor allem elektronische Kommunikation, sowie Risikosek-

toren zu analysieren und Mitarbeiter zu befragen, die sensib-

le Positionen besetzen. Das Ziel besteht in der Erkennung von

potentiell problematischem Verhalten.

. Ausarbeitung eines Verhaltenskodex. Dieser verbietet Kar-

tellrechtsverstôsse, und dessen Missachtung wird intern

sanktioniert. ln der Praxis hat sich gezelgt, dass solche Doku-

mente nur wenig Wirkung entfalten, wenn sie nicht mrt den

bereits erwàhnten Schulungen gekoppelt sind.

. Selbstanzeige. Falls das Audit gesetzeswidriges Verhalten ans

Licht bringt, sollte derAnwalt seinem Klienten zu einer Se/bst-

anzeige raten.12 Danach kann gegenÙber Unternehmen, die

an der Aufdeckung und Beseitigung von Wettbewerbsbe-

schrànkungen mitwirken, auf eine Sanktionierung ganz oder

teilweise verzichtet werden. Wenn die Bedingungen von Art. 8

bzw.12 SVKG13 erfùllt sind, kann eine solche Massnahme ge-

mâss Art. 49 a Abs. 2 KG zu einem vollstàndigen Erlass bzw. zu

einer Reduktion der Sanktion fÙhren, verhindert jedoch nicht

dreAuferlegung (einesTeils) derVerfahrenskosten an die mel-

dende Partei.la

2. Verfahrensrechtliche Prâventivmassnahmen

Wie bereits ausgefuhrt, kann eine Hausdurchsuchung weitrei-

chende Stôrungen verursachen, wenn das Unternehmen nicht

gut darauf vorbereitet ist. lMit den nachfolgenden Massnahmen

kann ein vorausschauender Anwalt solche Betriebsstôrungen im

Vorfeld verhindern.

a) Aufbau einer Ad-hoc-Organisation

Der Anwalt muss darauf achten, dass die Ad-hoc-Organisation

die personellen und logistischen Aspekte berÛcksichtigt.

Vor der Hausdurchsuchung mùssen die verantwortlichen Per-

sonen klar bestimmt und ausgebildet werden.l5 Man unterschei-

det normalerweise drei SchlÛsselpositionen:

. Damit eine Hausdurchsuchung môglichst reibungslos ablàuft,

ist es erstens von besonderer Bedeutung, dass die Mitarbei-

tenden des Empfangs konkrete Anweisungen erhalten, wie

sie sich der Weko gegenuber richtig verhalten. Sie mitssen die

12 Vgl. Formular <Bonusregelungr vom 1,4.2005, abrufbar unter: http://

www.weko. ad m t n. ch I dienstl eistungen I 00 1 061 i ndex html? lang=d e

1 3 Verordnung vom 1 2. 3. 2004 ùber die Sanktionen bei unzulâssigen Wett-

bewerbsbeschrànkungen; SR 25'1.5.

1 4 Wrro, Verf ù gung vom 6, 7, 200 9, R2. 1 7 2 {.{'., El ektroi nstall attonsbetri ebe

Bern (noch nicht publiziert).

15 Prrnrcr Sovvrn/ALrtr Rnruv, Rechtliche Fragen bei Hausdurchsuchungen

im Rahmen des Schweizerischen Kartellrechts, sic! 10/2004, S.758ff.,

s.765.
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des Unternehmens wâhrend der Hausdurchsuchung Entschei-

dungen zu treffen), ein Vertreter der internen Rechtsabtei-

lung, ein externer Anwalt, ein Vertreter der lnformatikabter-

lung, der ùber den Zugang zu allen Datentràgern verfugt,

sowie ein Vertreter des von der Hausdurchsuchung betroffe-

nen Unternehmensbereichs angehôren.16 Weiter mÛssen Ver-

treter vorgesehen sein, die bei Abwesenheit eines oder meh-

rerer Mitglreder einspringen kônnen. Die N4itglieder mÙssen

sich vor Ort befinden oder die Ôrtlichkeiten innert kurzer Zeit

erreichen kônnen; dies gilt auch fùr die externen Anwâlte so-

wie die lT Verantwortlichen.

Die dritte Gruppe betrifft die Kommunikationsbeauftragten.

Diese sind im Falle einer Hausdurchsuchung damit beauf-

tragt, interne lnformationen an die Mitarbeiter zu kommuni-

zieren und die Kontakte mit externen Medien und Geschâfts-

partnern sowie Aktronâren des Unternehmens zu pflegen'

r

\-
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Die Ad-hoc-Organisation muss auch den /oglstlschen Aspekten

Rechnung tragen: Es mùssen Arbeitsrâume vorgesehen werden,

insbesondere ein Raum fÛr das Dawn Raid Response Team, ein

Raum fùr die Verantwortlichen der Wettbewerbsbehôrde und -
wenn môglich - ein nahe gelegener Raum fÛr das Kopieren be-

schlagnahmter Dokumente. Gleichzeitig muss dafÛr gesorgt

werden, dass ausreichende personelle und technische Kapazitâ-

ten vorhanden sind, um diese Aufgaben effizient durchzufÛhren.

b) Dokumente fûr die interne Organisation im Falle einer
Hausdurchsuchung

Unterschieden werden drei Arten von Adressaten, fÙr welche

Dokumente vorbereitet werden mttssen:

. Empfangspersonal. Eine ernfache, prâzise und kurze Anlei-

tung geniigt.lT Sie muss vor allem die notwendigen Informa-

tionen fur die sofortige Benachrichtigung des Dawn Raid Re-

sponse Teams enthalten.

. Mitglieder des Dawn,lald Response leams. lhr Dokument ist

ausfùhrlicher. Es enthàlt juristische Erklârungen, Checklisten

fùr die jeweiligen Durchsuchungsstadien sowie Muster von

Standarddokumenten (2.8. Protokolle, die durch das Dawn

Raid Response Team benutzt werden).

16 Srurnr BRuttnscuwrtrrn/MnRQurno Csnrsrrr, Korrektes Verhalten bei Haus-

durchsuchungen, Rechte und Pflichten der Unternehmen und der Wett-

bewerbsbehôlden bei Hausdurchsuchungen im Kartellverfahren, J uslet-

ter 1 7. '1 0. 2005, Rz. I 2.

1l ln diesem Sinne BnururuscuwstLen/CHRtsrtru, (Fn. 1 6), Rz. 5
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Externer Anwalt. Dem externen Anwalt mùssen die obenge-

nannten Dokumente zur VerfLigung stehen. Weiter muss er

eine Liste mit den Kontaktnummern aller Ansprechpartneç ei-

nen Situationsplan sowie eine Beschreibung des kûrzesten

Anfahrtswegs besitzen, um sich so rasch wie môglich vor Ort

zu begeben,ls

Es liegt auf der Hand, dass alle diese Dokumente immer à jour
gehalten werden mùssen, ans0nsten ihr Nutzen im Ernstfall ge-

ring ist.

c) Durchflihrung von ùbungen zur Kontrolle der Ad-hoc-
Organisation

Die Schulung mittels Durchsuchungssimulationen (Mock Dawn

Raids) ermôglicht einerseits eine Kontrolle und Verbesserung der

Vorbereitung der Mitarbeiter des Empfangs und des Dawn Raid

Response Teams und gibt ihnen die Gelegenheit, ihre bereits er-

worbenen Kenntnisse anzuwenden.

Diese Ûbungen ermôglichen andererseits dem externen An-
walt, sich mit den Ràumlichkeiten des Unternehmens und mit
den Mitgliedern des Dawn Raid Response Teams vertraut zu ma-

chen, Diese Kenntnisse der ôrtlichen Gegebenheiten sowie die
persônlichen Kontakte kônnen sich bel einer Durchsuchung als

sehr nûtzlich erweisen, da das Stressniveau unter solchen Um-

stànden oft hoch ist und zahlreiche unvorhergesehene Situatio-
nen auftreten.

d) Behandlunq von Dokumenten zum Zwecke von
Compliance Programmen und Audits

Gemâss Merkblatt der Weko ist im Rahmen einer Hausdurchsu-

chung einzig die beim Unternehmen vorgefundene Verteidiger-

korrespondenz von der Beschlagnahme ausgenommen (Legal

Privilege). Als Verteidigerkorrespondenz gilt nur soiche, welche

die Verteidigung im aktuellen Verfahren zum lnhalt hat.1e Korre-

spondenz aus Compliance Programmen oder Kartellrechtsaudits
fâllt grundsàtzlich nicht darunter.

lm Weiteren vertritt die Weko den Standpunkt, das Anwalts-
geheimnis gelte nur fûr externe Anwàlte, nicht hingegen fùr
Unternehmensjuristen.20 ln diesem Sinne hatte auch das Bun-
desstrafgericht in einem Verfahren entschieden, das die Entsie-
gelung von der Weko beschlagnahmter Akten zum Gegenstand

hatte,21 wàhrend das Bundesgericht diese Frage offen gelassen

hat.22 lm selben Urteil hat das Bundesgericht ausgeftihrt, dass

das Legal Privilege sich jedenfalls nur auf solche Dokumente be-

'18 PnrRrcr Sovmrn/Srrrnn BRurrrr'rscHwrrLrq Kartellrechtliche Hausdurchsuchun-
gen, Jusletter 9, 1 0. 2006, Rz. 9.
SrrRrmRrar orn Wrro, (Fn. 7), Ziff. 3.
SrrnrrnRrnr orR Wrro, (tn. 1), Zifl. 4.
Entscheid der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts vom
14. 3. 2008 (88,2007.10-1 3), E. 6.
Bundesgerichtsurteil 1 B_'1 01/200B vom 28. i 0. 2008, E. 4.2, DerVorent-
wurf fLir ein Unternehmensjuristengesetz von April 2009 sieht die Einfûh-
rung des Berufsgeheimnisses (und damit im Ergebnis ein Legal privilege)

auch fùr interne Anwàlte vor.

ANWALTSPRAXIS/PRATIQUE DU BARREAU

ziehen kann, die sich im ausschliesslichen Gewahrsam eines An-
walts und nicht auch des Unternehmens befinden.23

Jedes Unternehmen, das Compliance Programme oder kar-

tellrechtliche Audits mit Unterstùtzung interner Unternehmens-
juristen oder externer Anwàlte durchfûhrt, muss deshalb eine

Reihe prâventlver Vorsichtsmassnahmen treffen, um der Wett-
bewerbsbehôrde im Falle eines Dawn Raids nicht kompromittie-
rende Dokumente aushândigen zu mùssen:
. Privilegierte Anwaltskorrespondenz ist klar als solche zu

kennzeichnen, damit sie im Falle einer Hausdurchsuchung

rasch ausgesondert werden kann; gleichermassen empfiehlt
sich eine getrennte Aufbewahrung der Korrespondenz mit in-

ternen Unternehmensjuristen und externen Anwâlten.
. Solange Unsicherhert daruber besteht, ob auch die Kommu-

nikation mit internen Unternehmensjuristen dem Legal Privi-

lege untersteht, sollte fùr kartellrechtliche Abklàrungen und

Beurteilungen und sâmtliche damit verbundene Kommunika-

lion primâr auf die Unterstûtzung externer Anwâlte zurûck-
gegriffen werden.

. Kartellrechtlich relevante Kommunikation mit externen An-
wàlten sollte ausschliesslich bei diesen aufbewahrt und dort
eingesehen werden.2aVorsicht ist insbesondere bei der Kom-

munikation via E-Mail geboten. Anstelle moderner elektroni-
scher Kommunikationsmittel sollten traditionelle Methoden

wie Post, Kurierdienst oder Telefon zum Einsatz gelangen.

lll. Wâhrend einer Hausdurchsuchung

1. Alarmierung des Anwalts

Das Unternehmen hat ein auf Art. 6 Lrtf.3 Bst. c EMRK25 beru-

hendes Recht, einen Anwalt beizuziehen.26 Gemâss Merkblan
der Weko wird die Wettbewerbsbehôrde die Ankunft des An-
walts nicht abwarten, um mit der Durchsuchung oder der Be-

schlagnahme von Dokumenten zu beginnen, damit die Haus-

durchsuchung nicht verzôgert wird.27

Der externe Anwalt muss aus dieser Praxis zwei Konsequen-

zen ziehen:

r Er muss dafûr sorgen, dass sein Klient in der Lage ist, eine

Hausdurchsuchung im Anfangsstadium alleine zu bestreiten.
. Der Anwalt muss seine Erreichbarkeit jederzeit gewâhrleisten

und sich in kûrzester Zett an den Durchsuchungsort begeben

kônnen. Deshalb muss er die notwendigen Kommunikations-
mittel zur Hand haben und genau wissen, wo und wie er zu

seinem Klienten gelangt. Die Stresssituation und die zahlrel-

chen unerwarteten Ereignisse erlauben es ihm nàmlich kaum,

23

24

Bundesgerichtsurteil 1 B_101/2008 vom 28. 10, 2008, E. 4.4.
Rrro J,ccoas, Entwicklungen im Wettbewerbs- und Kartellrecht/Le point
sur le droit de la concurrence et des cartels, SJZ 105 (2009), Nr,9,
s. 21 5 ff,, S. 2.
Konvention vom 4.11.1950 zum Schutze der Menschenrechte und
Grundfreiheiten; SR 0.1 0 1 .

SrrRrrnRrar orn Wrxo, (Fn.7),2fi1.1; ScHrLLrn/Bnucenrrn (Fn. B), S. 1226,
SrxRrrrRnr orn Wrro, (Fn.1),Ziff.2; ScHnLLrn/Barucrnrrç (Fn, 8), 5.1226{,.;
SovlrR/Bnumls+rwrrLrn, (Fn. 1B), Rz. 5I

25

26

21
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diese lnformationen am Tag der Durchsuchung problemlos zu

erhalten.

2. Vor Ort zu ergreifende Massnahmen

Sobald der Anwalt vor Ort eingetroffen ist, wird er eine Reihe

von Massnahmen treffen mÙssen, um die lnteressen seines Kli-

enten môglrchst gut zu wahren.

a) Sofortmassnahmen

Gemâss Merkblatt der Weko kann der Anwalt dem Unternehmen

beratend zu Seite stehen; er wird aber nicht zum Ansprechpart-

ner fûr das Sekretariat. Ansprechperson bleibt das hôchstrangige

anwesende Kader im Unternehmen.2s Sobald der Anwalt vor 0rt

eingetroffen ist, muss er sich bei dem Verantwortlichen seines

Klienten sowie bei den anwesenden Vertretern der Wettbe-

werbsbehôrde melden und von ihnen lnformationen Ûber den

aktuellen Stand der Durchsuchung einholen.

b) Prùfung der Ûberreichten amtlichen Dokumente

Konnte der Durchsuchungsbefehl dem Anwalt nicht bereits vor

seiner Ankunft zugestellt werden, muss er diesen zunàchst stu-

dieren. Er muss vor allem Gegenstand und Umfang der Durchsu-

chung erfassen.2e Der Grund fÙr die Hausdurchsuchung muss klar

aus dem Durchsuchungsbefehl hervorgehen und dieser muss die

zu durchsuchenden Râumlichkeiten und die zu suchenden Be-

weismittel nennen,30 So kann derAnwalt in der Folge verifizieren,

dass nur solche Dokumente beschlagnahmt werden, die zur Klà-

rung der vermuteten Kartellrechtsverletzung notwendig sind.

Um genaue Kenntnis des Vorgehens der Weko zu erhalten,

muss der Anwalt zudem die anderen Dokumente kennen, die

dem Unternehmen gleichzeitig mit dem Durchsuchungsbefehl

ausgehândigt wurden (insbesondere die Mitteilung der Erôff-

nung einer kartellrechtlichen Untersuchung und die Unterlagen

zur Bonusregelung).31

c) Massnahmen wâhrend laufender Hausdurchsuchung

Jedermann, auch eine juristische Person, hat das in Art.8 Ziff. 1

EMRK bzw. Art.'13 Abs.1 BV32 verankerte Recht auf Schutz

seiner Privatsphâre, insbesondere das Recht auf Achtung der

Wohnung und der Korrespondenz,33 Dre DurchfÙhrung einer

Hausdurchsuchung und die Beschlagnahme von Beweisgegen-

stànden stellen schwere Eingriffe in die verfassungsmâssigen

Rechte eines Unternehmens und seiner Mitarbeiter dar.3a Somit

31

32

SrxRrtnRnr orR Wrro, (tn. 1), Zilf. 1.

BRur'lrscnwrtLrR/CHnsrtn, (Fn. 16), Rz, 15

ScHnLrrR/BrnceRrrn, (Fn.B), 5. 1225; Bnur'ruscHwrrLrn/CHnrsrtru, (Fn 16),

Rz,48.
SclnLrrR/Bni'lcrRrtR, (Fn. B), S. 1 226.

Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom

18.4,1999; SR 101.

ScnnLLcn/Brncrnt& (Fn, S), S. 1222 nw.H'; vgl. auch Fnrr'rz BÔrur, Rechtli-

che Rahmenbedinqungen fùr Dawn Raids gemâss dem europâischen und

schweizerischen Kartellrecht, in: Jusletter, 'l 5 Mai 2006, Rz. 6.

SgnrLrR/Bnrucrntt (Fn. B), S. 1 222.
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kann das Sekretariat der Weko eine Hausdurchsuchung nur un-

ter folgenden vier Voraussetzungen durchfÛhren:

. Ein hinreichender Tatverclachf muss vorliegen,35 wobei an die

Bestimmtheit der Verdachtsgrùnde keine allzu hohen Anfor-

derungen zu stellen sind.36 Eine so genannte Fishing Expedi-

tion, bei der ohne Tatverdacht Unterlagen sichergestellt wer-

den, ist dagegen unzulâssig.37

o Es muss wahrscheinlich sein, dass in den zu untersuchenden

Râumlichkeiten Beweismittel aufgefunden werden (Art. 48

i.Vm. Art. 46 Abs. 1 Bst. a VStrR).38

. Die Hausdurchsuchung muss dem Grundsatz der Verhiiltnis-

màssigkeit entsprechen, d.h' sie muss unter anderem fÛr das

betroffene Unternehmen so schonend wie môglich sein.3e

. Der Hausdurchsuchungsbefeh/ muss korrekt ausgestellt wer-

den. Das betroffene Unternehmen und die Râumlichkeiten,

die Gegenstand der Durchsuchungsmassnahmen sein sollen'

mûssen aus dem Durchsuchungsbefehl ersichtlich sein.

Die Behôrdenvertreter kônnen nicht nur Râumlichkeiten, son-

dern auch alle darin befindlichen Behàltnisse wie Fahrzeuge,

Pulte, Tresore, Aktenschrànke, Archive sowie lnformatiksysteme

und mobile Kommunikationsmittel durchsuchen'a0 Damit Doku-

mente untersucht werden kônnen, mÛssen sie mit einer gewis-

sen Wahrscheinlichkeit in Zusammenhang mit dem Gegenstand

des erôffneten Verfahrens stehen. Der Mitarbeiter, dem die Do-

kumente gehôren, hat das Recht, sich vor deren Durchsuchung

zum lnhalt zu âussern (Art. 50 Abs. 3 VStrR)' Er darf durch einen

Anwalt begleitet und beraten werden.

Bei der Durchsuchung muss der Anwalt folgenden Punkten

Rechnung tragen:

. DieWettbewerbsbehôrde muss den Durchsuchungsbefehl re'

spektieren. Nur das betroffene Unternehmen und die ge-

nannten Ràumlichkeiten dÙrfen durchsucht werden, wobei

der Durchsuchungsbefehl grundsàtzlich weit gefasst ist und

die Râumlichkeiten und Fahrzeuge des betroffenen Unterneh-

mens sowie deren konzernmàssig verbundener und affiliierter

Gesellschaften ernschliesst,

. Der Anwalt muss darauf achten, dass die trage der Koopera-

tion mit cler Behôrde so rasch wie môglich im Rahmen der

laufenden Hausdurchsuchung und im weiteren Verfahren ge-

klârt wird. ln der Praxis hat das Unternehmen im Wesentli-

chen die drei folgenden Môglichkeiten.

35 Sorr,rrvrn/Rnrrvrv, (Fn, I5), S 760; ScHaLLrn/BnncrRtç (Fn B), 5 1223

m.w,H.
36 Entscheid der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts vom

3, 10.2005 (8V2005,,l7), E. 2 und 3.2 m.wH Gemâss Sttuor BrructnrrR/

Crnrsropr Trcunur, Ausgewâhlte Themen zum Verfahrensrecht, in: Roger

Zâch (Hrsg.), Das reviàierte Kartellgesetz in der Praxis, Zùrich 2006,

S. 1 65 ff., i. t Z t , genligen Anhaltspunkte i.5 v. Art. 27 KG. Vgl auch

ScuLrrR/BrrucrRtR, (Fn,8),5. 1223 m w.H.

37 CHntsroplrn Lar'rc, Untersuchungsmassnahmen derWettbewerbskommis-

sion lm Spannungsverhàltnis zwischen Wahrheitsfindung und Verteidi-

gungsrechten einàs Angeschuldigten, Jusletter 21 .9 2004' Rz 5'

38 ScHmrrR/Brncrntn, (Fn. B), S '1224 m.Nw

39 ScHnLLtn/Brr,rccnrr& (Fn. 8), 5. 1224 m.Nw.

40 Scsarun/Brrucrnt& (Fn, B), S. I 228.

2B

29

30
19

20

21

22

424

33

34

425
9/2009



a

ANWALTS
REVUE

DEI'AVOCAT

Externer Anwalt. Dem externen Anwalt mùssen die obenge-

nannten Dokumente zur VerfLigung stehen. Weiter muss er

eine Liste mit den Kontaktnummern aller Ansprechpartneç ei-

nen Situationsplan sowie eine Beschreibung des kûrzesten

Anfahrtswegs besitzen, um sich so rasch wie môglich vor Ort

zu begeben,ls

Es liegt auf der Hand, dass alle diese Dokumente immer à jour
gehalten werden mùssen, ans0nsten ihr Nutzen im Ernstfall ge-

ring ist.

c) Durchflihrung von ùbungen zur Kontrolle der Ad-hoc-
Organisation

Die Schulung mittels Durchsuchungssimulationen (Mock Dawn

Raids) ermôglicht einerseits eine Kontrolle und Verbesserung der

Vorbereitung der Mitarbeiter des Empfangs und des Dawn Raid

Response Teams und gibt ihnen die Gelegenheit, ihre bereits er-

worbenen Kenntnisse anzuwenden.

Diese Ûbungen ermôglichen andererseits dem externen An-
walt, sich mit den Ràumlichkeiten des Unternehmens und mit
den Mitgliedern des Dawn Raid Response Teams vertraut zu ma-

chen, Diese Kenntnisse der ôrtlichen Gegebenheiten sowie die
persônlichen Kontakte kônnen sich bel einer Durchsuchung als

sehr nûtzlich erweisen, da das Stressniveau unter solchen Um-

stànden oft hoch ist und zahlreiche unvorhergesehene Situatio-
nen auftreten.

d) Behandlunq von Dokumenten zum Zwecke von
Compliance Programmen und Audits

Gemâss Merkblatt der Weko ist im Rahmen einer Hausdurchsu-

chung einzig die beim Unternehmen vorgefundene Verteidiger-

korrespondenz von der Beschlagnahme ausgenommen (Legal

Privilege). Als Verteidigerkorrespondenz gilt nur soiche, welche

die Verteidigung im aktuellen Verfahren zum lnhalt hat.1e Korre-

spondenz aus Compliance Programmen oder Kartellrechtsaudits
fâllt grundsàtzlich nicht darunter.

lm Weiteren vertritt die Weko den Standpunkt, das Anwalts-
geheimnis gelte nur fûr externe Anwàlte, nicht hingegen fùr
Unternehmensjuristen.20 ln diesem Sinne hatte auch das Bun-
desstrafgericht in einem Verfahren entschieden, das die Entsie-
gelung von der Weko beschlagnahmter Akten zum Gegenstand

hatte,21 wàhrend das Bundesgericht diese Frage offen gelassen

hat.22 lm selben Urteil hat das Bundesgericht ausgeftihrt, dass

das Legal Privilege sich jedenfalls nur auf solche Dokumente be-

'18 PnrRrcr Sovmrn/Srrrnn BRurrrr'rscHwrrLrq Kartellrechtliche Hausdurchsuchun-
gen, Jusletter 9, 1 0. 2006, Rz. 9.
SrrRrmRrar orn Wrro, (Fn. 7), Ziff. 3.
SrrnrrnRrnr orR Wrro, (tn. 1), Zifl. 4.
Entscheid der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts vom
14. 3. 2008 (88,2007.10-1 3), E. 6.
Bundesgerichtsurteil 1 B_'1 01/200B vom 28. i 0. 2008, E. 4.2, DerVorent-
wurf fLir ein Unternehmensjuristengesetz von April 2009 sieht die Einfûh-
rung des Berufsgeheimnisses (und damit im Ergebnis ein Legal privilege)

auch fùr interne Anwàlte vor.
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ziehen kann, die sich im ausschliesslichen Gewahrsam eines An-
walts und nicht auch des Unternehmens befinden.23

Jedes Unternehmen, das Compliance Programme oder kar-

tellrechtliche Audits mit Unterstùtzung interner Unternehmens-
juristen oder externer Anwàlte durchfûhrt, muss deshalb eine

Reihe prâventlver Vorsichtsmassnahmen treffen, um der Wett-
bewerbsbehôrde im Falle eines Dawn Raids nicht kompromittie-
rende Dokumente aushândigen zu mùssen:
. Privilegierte Anwaltskorrespondenz ist klar als solche zu

kennzeichnen, damit sie im Falle einer Hausdurchsuchung

rasch ausgesondert werden kann; gleichermassen empfiehlt
sich eine getrennte Aufbewahrung der Korrespondenz mit in-

ternen Unternehmensjuristen und externen Anwâlten.
. Solange Unsicherhert daruber besteht, ob auch die Kommu-

nikation mit internen Unternehmensjuristen dem Legal Privi-

lege untersteht, sollte fùr kartellrechtliche Abklàrungen und

Beurteilungen und sâmtliche damit verbundene Kommunika-

lion primâr auf die Unterstûtzung externer Anwâlte zurûck-
gegriffen werden.

. Kartellrechtlich relevante Kommunikation mit externen An-
wàlten sollte ausschliesslich bei diesen aufbewahrt und dort
eingesehen werden.2aVorsicht ist insbesondere bei der Kom-

munikation via E-Mail geboten. Anstelle moderner elektroni-
scher Kommunikationsmittel sollten traditionelle Methoden

wie Post, Kurierdienst oder Telefon zum Einsatz gelangen.

lll. Wâhrend einer Hausdurchsuchung

1. Alarmierung des Anwalts

Das Unternehmen hat ein auf Art. 6 Lrtf.3 Bst. c EMRK25 beru-

hendes Recht, einen Anwalt beizuziehen.26 Gemâss Merkblan
der Weko wird die Wettbewerbsbehôrde die Ankunft des An-
walts nicht abwarten, um mit der Durchsuchung oder der Be-

schlagnahme von Dokumenten zu beginnen, damit die Haus-

durchsuchung nicht verzôgert wird.27

Der externe Anwalt muss aus dieser Praxis zwei Konsequen-

zen ziehen:

r Er muss dafûr sorgen, dass sein Klient in der Lage ist, eine

Hausdurchsuchung im Anfangsstadium alleine zu bestreiten.
. Der Anwalt muss seine Erreichbarkeit jederzeit gewâhrleisten

und sich in kûrzester Zett an den Durchsuchungsort begeben

kônnen. Deshalb muss er die notwendigen Kommunikations-
mittel zur Hand haben und genau wissen, wo und wie er zu

seinem Klienten gelangt. Die Stresssituation und die zahlrel-

chen unerwarteten Ereignisse erlauben es ihm nàmlich kaum,

23

24

Bundesgerichtsurteil 1 B_101/2008 vom 28. 10, 2008, E. 4.4.
Rrro J,ccoas, Entwicklungen im Wettbewerbs- und Kartellrecht/Le point
sur le droit de la concurrence et des cartels, SJZ 105 (2009), Nr,9,
s. 21 5 ff,, S. 2.
Konvention vom 4.11.1950 zum Schutze der Menschenrechte und
Grundfreiheiten; SR 0.1 0 1 .

SrrRrrnRrar orn Wrxo, (Fn.7),2fi1.1; ScHrLLrn/Bnucenrrn (Fn. B), S. 1226,
SrxRrrrRnr orn Wrro, (Fn.1),Ziff.2; ScHnLLrn/Barucrnrrç (Fn, 8), 5.1226{,.;
SovlrR/Bnumls+rwrrLrn, (Fn. 1B), Rz. 5I

25

26

21
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diese lnformationen am Tag der Durchsuchung problemlos zu

erhalten.

2. Vor Ort zu ergreifende Massnahmen

Sobald der Anwalt vor Ort eingetroffen ist, wird er eine Reihe

von Massnahmen treffen mÙssen, um die lnteressen seines Kli-

enten môglrchst gut zu wahren.

a) Sofortmassnahmen

Gemâss Merkblatt der Weko kann der Anwalt dem Unternehmen

beratend zu Seite stehen; er wird aber nicht zum Ansprechpart-

ner fûr das Sekretariat. Ansprechperson bleibt das hôchstrangige

anwesende Kader im Unternehmen.2s Sobald der Anwalt vor 0rt

eingetroffen ist, muss er sich bei dem Verantwortlichen seines

Klienten sowie bei den anwesenden Vertretern der Wettbe-

werbsbehôrde melden und von ihnen lnformationen Ûber den

aktuellen Stand der Durchsuchung einholen.

b) Prùfung der Ûberreichten amtlichen Dokumente

Konnte der Durchsuchungsbefehl dem Anwalt nicht bereits vor

seiner Ankunft zugestellt werden, muss er diesen zunàchst stu-

dieren. Er muss vor allem Gegenstand und Umfang der Durchsu-

chung erfassen.2e Der Grund fÙr die Hausdurchsuchung muss klar

aus dem Durchsuchungsbefehl hervorgehen und dieser muss die

zu durchsuchenden Râumlichkeiten und die zu suchenden Be-

weismittel nennen,30 So kann derAnwalt in der Folge verifizieren,

dass nur solche Dokumente beschlagnahmt werden, die zur Klà-

rung der vermuteten Kartellrechtsverletzung notwendig sind.

Um genaue Kenntnis des Vorgehens der Weko zu erhalten,

muss der Anwalt zudem die anderen Dokumente kennen, die

dem Unternehmen gleichzeitig mit dem Durchsuchungsbefehl

ausgehândigt wurden (insbesondere die Mitteilung der Erôff-

nung einer kartellrechtlichen Untersuchung und die Unterlagen

zur Bonusregelung).31

c) Massnahmen wâhrend laufender Hausdurchsuchung

Jedermann, auch eine juristische Person, hat das in Art.8 Ziff. 1

EMRK bzw. Art.'13 Abs.1 BV32 verankerte Recht auf Schutz

seiner Privatsphâre, insbesondere das Recht auf Achtung der

Wohnung und der Korrespondenz,33 Dre DurchfÙhrung einer

Hausdurchsuchung und die Beschlagnahme von Beweisgegen-

stànden stellen schwere Eingriffe in die verfassungsmâssigen

Rechte eines Unternehmens und seiner Mitarbeiter dar.3a Somit

31

32

SrxRrtnRnr orR Wrro, (tn. 1), Zilf. 1.

BRur'lrscnwrtLrR/CHnsrtn, (Fn. 16), Rz, 15

ScHnLrrR/BrnceRrrn, (Fn.B), 5. 1225; Bnur'ruscHwrrLrn/CHnrsrtru, (Fn 16),

Rz,48.
SclnLrrR/Bni'lcrRrtR, (Fn. B), S. 1 226.

Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom

18.4,1999; SR 101.

ScnnLLcn/Brncrnt& (Fn, S), S. 1222 nw.H'; vgl. auch Fnrr'rz BÔrur, Rechtli-

che Rahmenbedinqungen fùr Dawn Raids gemâss dem europâischen und

schweizerischen Kartellrecht, in: Jusletter, 'l 5 Mai 2006, Rz. 6.

SgnrLrR/Bnrucrntt (Fn. B), S. 1 222.
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kann das Sekretariat der Weko eine Hausdurchsuchung nur un-

ter folgenden vier Voraussetzungen durchfÛhren:

. Ein hinreichender Tatverclachf muss vorliegen,35 wobei an die

Bestimmtheit der Verdachtsgrùnde keine allzu hohen Anfor-

derungen zu stellen sind.36 Eine so genannte Fishing Expedi-

tion, bei der ohne Tatverdacht Unterlagen sichergestellt wer-

den, ist dagegen unzulâssig.37

o Es muss wahrscheinlich sein, dass in den zu untersuchenden

Râumlichkeiten Beweismittel aufgefunden werden (Art. 48

i.Vm. Art. 46 Abs. 1 Bst. a VStrR).38

. Die Hausdurchsuchung muss dem Grundsatz der Verhiiltnis-

màssigkeit entsprechen, d.h' sie muss unter anderem fÛr das

betroffene Unternehmen so schonend wie môglich sein.3e

. Der Hausdurchsuchungsbefeh/ muss korrekt ausgestellt wer-

den. Das betroffene Unternehmen und die Râumlichkeiten,

die Gegenstand der Durchsuchungsmassnahmen sein sollen'

mûssen aus dem Durchsuchungsbefehl ersichtlich sein.

Die Behôrdenvertreter kônnen nicht nur Râumlichkeiten, son-

dern auch alle darin befindlichen Behàltnisse wie Fahrzeuge,

Pulte, Tresore, Aktenschrànke, Archive sowie lnformatiksysteme

und mobile Kommunikationsmittel durchsuchen'a0 Damit Doku-

mente untersucht werden kônnen, mÛssen sie mit einer gewis-

sen Wahrscheinlichkeit in Zusammenhang mit dem Gegenstand

des erôffneten Verfahrens stehen. Der Mitarbeiter, dem die Do-

kumente gehôren, hat das Recht, sich vor deren Durchsuchung

zum lnhalt zu âussern (Art. 50 Abs. 3 VStrR)' Er darf durch einen

Anwalt begleitet und beraten werden.

Bei der Durchsuchung muss der Anwalt folgenden Punkten

Rechnung tragen:

. DieWettbewerbsbehôrde muss den Durchsuchungsbefehl re'

spektieren. Nur das betroffene Unternehmen und die ge-

nannten Ràumlichkeiten dÙrfen durchsucht werden, wobei

der Durchsuchungsbefehl grundsàtzlich weit gefasst ist und

die Râumlichkeiten und Fahrzeuge des betroffenen Unterneh-

mens sowie deren konzernmàssig verbundener und affiliierter

Gesellschaften ernschliesst,

. Der Anwalt muss darauf achten, dass die trage der Koopera-

tion mit cler Behôrde so rasch wie môglich im Rahmen der

laufenden Hausdurchsuchung und im weiteren Verfahren ge-

klârt wird. ln der Praxis hat das Unternehmen im Wesentli-

chen die drei folgenden Môglichkeiten.

35 Sorr,rrvrn/Rnrrvrv, (Fn, I5), S 760; ScHaLLrn/BnncrRtç (Fn B), 5 1223

m.w,H.
36 Entscheid der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts vom

3, 10.2005 (8V2005,,l7), E. 2 und 3.2 m.wH Gemâss Sttuor BrructnrrR/

Crnrsropr Trcunur, Ausgewâhlte Themen zum Verfahrensrecht, in: Roger

Zâch (Hrsg.), Das reviàierte Kartellgesetz in der Praxis, Zùrich 2006,

S. 1 65 ff., i. t Z t , genligen Anhaltspunkte i.5 v. Art. 27 KG. Vgl auch

ScuLrrR/BrrucrRtR, (Fn,8),5. 1223 m w.H.

37 CHntsroplrn Lar'rc, Untersuchungsmassnahmen derWettbewerbskommis-

sion lm Spannungsverhàltnis zwischen Wahrheitsfindung und Verteidi-

gungsrechten einàs Angeschuldigten, Jusletter 21 .9 2004' Rz 5'

38 ScHmrrR/Brncrntn, (Fn. B), S '1224 m.Nw

39 ScHnLLtn/Brr,rccnrr& (Fn. 8), 5. 1224 m.Nw.

40 Scsarun/Brrucrnt& (Fn, B), S. I 228.
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44 Lar,rc, (Fn, 37), Rz. 35; BRurulscHwrrLtR/CHRrsirru, (Fn. 16), Rz. 24.45 ScHaLrrR/Bancenrrç (Fn. 8), S. 1 226.
46 Wrro, Verfùgung vom 6.7.2009, R2.152fl,, insbes. 163 und 

,l69, 
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47 Vgl. jedoch zum Nachrùckungsrecht CsnrsropH Tncvarru/BEnr ZrRircr,

Schwàchen und Risiken der Bonusregelung im schweizerischen Kartelll
recht, Jusletter 1 0. 8. 2009, Rz. 'l 2 ff.

Zur Problematik der prâventiven_ lnanspruchnahme der Bonusregelung
Tncr,rnxru/ZrnLrcr, (tn. 47), Rz. 40 |f.
Bundesgesetz vom 20.12,1968 ùber das Verwaltungsverfahren; SR
172,021 .

BaucrnreR/Tncvaruru, (Fn. 36), S. 1 75.
Vgl. dazu Entscheid der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts
vom 5 1,2005 (BK_B 111104), E.1,3. Vgl. auch B,cNcrnren/TacN/aNN,
(Fn. 36), Fn, 28.
Entscheid der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts vom
22.4.2,005 (BK_B 207104), E, 2; vgl. auch ScHnLLra/Brlrirnreç (Fn.8),
s.1234.
Somvrn/Rarvy, (Fn. 1 5), S. 763; ScHaLLrn/B,rrucenrrq (Fn. B), S. 1226.
Asrnro W,rs14 Grundrechte der Beteiligten im europâischen und schweize_
rischen Wettbewerbsverfahren, Diss.7ùrich 20ù, s. 192.

- Die Duldunq der Hausdurchsuchung.al Die Duldungspflicht
betrifft vornehmlich die pflicht, den Zugang zu den Râum-
lichkeiten und den elektronischen Daten zu gewàhren.a2
0bstruktion bei einer Hausdurchsuchung bildet einen er-
schwerenden Umstand bei der Sanktionsbemessung ge-
mâss Art. 5 Abs. 1 Bst. c SVKG. Die Weko hat neulich die
Busse fùr zwei Unternehmen erhôht, beim einen wegen des
Versuchs, Dokumente verschwinden zu lassen, beim ande-
ren wegen Vernichtung von Dokumenten zu einem Zeit_
punkt, als es bereits von der Erôffnung eines Verfahrens
ùber ein Kartell wusste, an dem es selbst teilnahm.a3

- Eine einfache Zusammenarbeif. Eine gewisse Kooperation
erlaubt eine rasche und effiziente Abwicklung der Haus-
durchsuchung und verhindert schwerwiegende und unnô-
tige Betriebsstôrungen.aa Die Zusammenarbeit kann darin
bestehen, dass der Untersuchungsbehôrde lnformationen
ùber Dokumente, ôrtlichkeiten oder die Organisation der
elektronischen Datentràger geliefert werden.a5

- Eine qualifizierte Kooperation. Das Unternehmen bean_
tragt, von der Bonusregelung gemâss Art. B und 1 2 SVKG
profitieren zu kônnen. Eine solche Entscheidung verpflich-
tet das Unternehmen zu einer bedingungslosen Mitarbert:
Es muss danach den Behôrden unaufgefordert alle be-
kannten Beweismittel offen legen und sie bei der Suche
nach zusàtzlichen Beweismitteln untersttitzen (Art. g

Abs.2 Bst. c und Art. 12 SVKG). Aus der jûngsten Rechr_

sprechung geht hervor, dass selbst im Falle einer bereits
erôffneten Untersuchung, die aufgrund einer Anzeige ei-
nes Dritten eingeleitet wird und eine Durchsuchung zur
Folge hat, das erste mit den Behôrden kooperierende Un-'
ternehmen von einem vollstândigen Sanktionserlass profi-
treren kann.a6 Ein vollstândiger Erlass ist allerdings nur
môglich, wenn das Unternehmen die Voraussetzungen
von Art. B Abs. 2 SVKG erfùllt (2.8. keine Druckausûbung
auf andere Unternehmen, keine anstiftende oder fûhrende
Rolle). Der vollstândige Erlass der Sanktion kann nur dem_
jenigen Unternehmen, das zuerst meldet und die Voraus_
setzungen erfùllt, gewàhrt werden.aT Ein Zweitansprecher,
der die Voraussetzungen ebenfalls erfrlllt, hat die Môglich-
keit einer Sanktionsredukrion (Arr. j2-j4 SVKG). lm Falle
einer Verurteilung betrâgt die Reduktion hôchstens 50%
des Sanktionsberrages (Arr. 12 Abs. 2 SVKG). Die Rangfol_
ge der nachfolgenden Unternehmen kann ebenfalls fûr die

ANWALTSPRAXIS/ PRATIQU E DU BARREAU

Hôhe der Reduktion eine Rolle spielen. Aus diesem Grund
muss der Anwalt seinen Klienten dazu bringen, so rasch
wie môglich elne Entscheidung bezùglich Kooperation zu
treffen.a8 Falls sich das Unternehmen fùr eine qualifizierte
Kooperation entscheidet, muss diese Bereitschaft umge_
hend dem Sekretariat der Weko mitgeteilt werden, damit
die Eingangszeit garantiert ist, zu welcher das Unterneh_
men den Antrag um eine Sanktionsreduktion gestellt hat.

- Theoretisch gâbe es auch die Môglichkeit, gegen den
Durchsuchungsbefehl Beschuuerde beim Bundesverwaj_
tungsgericht einzureichen mit der Begrùndung, dass die
fùr die Hausdurchsuchung notwendigen Voraussetzungen
nicht vorliegen. Eine solche Massnahme ist aber hôchst_
wahrscheinlich chancenlos, da die Wettbewerbsbehôrde
einer allfàlligen Beschwerde grundsàtzlich die aufschie-
bende Wirkung, gestûtzt auf Art. 55 Abs. 2 VwVGae,
entzieht.s0 Daruber hinaus dùrfte das Bundesverwaltungs-
gericht nach abgeschlossener Durchsuchung generell auf
eine solche Beschwerde mangels aktuellem Rechtsschut_

zinteresse nicht eintreten.5lWenn derAnwalt und sein Kli_

ent der Meinung sind, eine Hausdurchsuchung sei un_
gerechtfertigt, empfiehlt sich somit vielmehr, Einsprache
fûr alle erfassten Dokumente zu erheben: Gemàss kon-
stanter Praxis der Beschwerdekammer des Bundesstrafge_
richts entscheidet diese bei Entsiegelungsgesuchen in ei_

nem ersten Schritt, ob die Durchsuchung im Grundsatz
zulàssig ist und, bejahendenfalls, erst in einem zweiten
Schritt, ob die Voraussetzungen fùr eine Entsiegelung er_

fùllt sind.52

. Wenn das Unternehmen die Bonusregelung nicht beanspru_
chen will, muss der Anwalt zusehen, dass das Recht zu
schweigen respektiert wird und dass die Wettbewerbsbehôr_
de keinen Zwang zur Selbstbelastung ausùbt (Art. 31 Abs. 2

und Art.32 Abs. 1 BV Arr.6 EMRK).53 Drese Rechte gelten
auch fùr juristische Personen.5a Besondere Vorsicht ist gebo_

ten gegenûber Fragen, die den Mitarbeitern durch die Behôr-
denvertreter gestellt werden. Fragen zum Inhalt der durch-
suchten Dokumente sind grundsâtzlich zulàssig; es muss aber
vermieden werden, dass die Behôrden regelrechte Befragun_
gen durchfùhren und zusâtzliche Informationen oder Erklà-
rungen verlangen, die sich auf wichtige Aspekte der Unter_
nehmenssituation aus kartellrechtlicher Sicht beziehen. Der
Anwalt muss seinen Klienten darauf aufmerksam machen,

48
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dass er das Recht hat, die Herausgabe jeglicher belastender

lnformationen zu verweigern und seine Mitarbeiter entspre-

chend anzuweisen.55

d) Massnahmen betreffend die beschlagnahmten

Dokumente

Fùr die Beschlagnahmung eines Dokuments mûssen nicht nur

die vier obgenannten Voraussetzungen firr die Durchsuchung er-

fûllt sein; die beschlagnahmten Dokumente milssen zusâtzlich

eine potenzielle Beweiseignung aufweisen (Art' 50 Abs. 1 VStrR

i.Vm. Art. 42 Abs. 2 KG).s6 Gemàss Rechtsprechung genùgt die

Môglichkeit, dass Gegenstânde unmittelbar oder mittelbar fÛr

die Tat oder ihre Umstânde Beweis erbringen kônnen.57 Grund-

sâtzlich kônnen folgende Dokumentenarten beschlagnahmt

werden:
. Dokunente in Papierform. Das Sekretariat der Weko be-

schlagnahmt grundsàtzlich Originaldokumente.ss lmmerhin

wird die Anfertigung von Kopien grundsâtzlich erlaubt, so-

weit der Ablauf der Hausdurchsuchung dadurch nicht behin-

dert wird; dies ist vielfach fÛr die FortfÛhrung der Unterneh-

menstâtigkeit unumgànglich. Es ist deshalb darauf zu achten,

dass die notwendigen Kopierkapazitâten (Gerâte und Perso-

nal) zur Verfùgung stehen. Zudem muss der Anwalt dafÛr sor-

gen, dass môglichst frÙh eine Einigung mit derWettbewerbs-

behôrde darûber getroffen wird, wann und wie die zu

beschlagnahmenden Dokumente kopiert werden kônnen'

. Elektronische Daten. Die Erfahrung zeigt, dass das Sekretari-

at der Weko in aller Regel mit lnformatikspezialisten zusam-

men arbeitet, welche die elektronischen Daten kopieren oder

ganze Datentrâger spregeln, wodurch auch gelôschte Daten

wieder lesbar gemacht werden kônnen'5e Wenn dies nicht

môglich ist (2.8. wegen Passwôrtern, die nicht herausgege-

ben werden oder nicht verfÛgbar sind), kônnen die Wettbe-

werbsbehôrden die Datentràger physisch beschlagnahmen,

was unweigerlich zu erheblichen Betriebsstôrungen fÙhft'60

Deshalb muss der Anwalt das Unternehmen auf die Wichtig-

keit hinweisen, so schnell wle môglich einen lnformatikspezi-

alisten beizuziehen. Durch eine Spregelung elektronrscher

Daten kônnen auch Dokumente, die in keinem Zusammen-

hang mit der Untersuchung stehen, in die Hànde der Behôr-

den gelangen. Der Anwalt, der sich auf das Prinzip der Ver-

hàltnismàssigkeit beruft, muss darauf bestehen, dass Kopten

55 5ovvrn/Rmuv, (Fn. 15), S.763; ScunLLtn/Brrctnrrn, (Fn 8), S 1226 Die

Wettbewerbsbehôrde hat eine entsprechende Pflicht; ein Verstoss gegen

dieses Prinzip kann zu einem Beweisverwertungsverbot fùhren (Soruvrn/

Rnrvv, IFn. 15], S. 764 f, m.w.H.).

SovurR/BRutrtt'rscHwtrLrn" (Fn. 1B), Rz B.

Entscheid der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts vom

5. 1.2005(BK B 111104),É.2,5.

Sorr.lvrR/BnururusctrwrrLrn, (Fn.1B), Rz 16; so implizit 5cH'cLrrn/BnNcrnrtR,

(Fn. B), S. 1 232.

ScHnLun/Bnrucrnrrç (Fn. B), S 1 229.

RoLaruo Mrruvs/BLntsr CnRnon, Kartellrechtliche Hausdurchsuchungen -
Erste Erfahrungen und Lehren,WP Flash 1/09, S.4, abrufbar unter: httprl

lwww. w e n g e r- p I attn e r. ch I f i I es I d ow n I o a d s I f i I e s I
45bf 3 1 d3 1 2 5 56b3 64b7 5 4a00d069e d3 1 I
Ftash%20 1 0920Wettbewerbs'o/o20und%20KarteIIrecht pdf'
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nur von fûr das Verfahren erheblichen Daten gemacht wer-

den, lm umgekehrten Fall kann er verlangen, dass beschlag-

nahmte Daten bzw. Datentrâger versiegelt werden.

Der externe Anwalt muss sich vergewissern, dass die beschlag-

nahmten Dokumente die obengenannten Kriterien erfûllen, ins-

besondere dass sie tatsâchlich den im Durchsuchungsbefehl be-

schriebenen Verstoss betreffen. Er muss dafur sorgen, dass er

alle beschlagnahmten Dokumente einsehen kann, insbesondere

jene, die bereits vor seinem Eintreffen beschlagnahmt worden

sind. ln der Praxis wird das wâhrend der Abwesenheit des An-

walts gefundene Beweismaterial gesammelt, und dem Anwalt

wird nach seinem Eintreffen Gelegenheit gegeben, dieses Mate-

rial zu sichten.6l

Wenn der Anwalt der Meinung rst, dass nicht alle Dokumente

beschlagnahmt werden durfen, muss er Einsprache erheben

(Art. 50 Abs. 3 VStrR). Die Einsprache ist wenn môglich sofort,

spàtestens aber bei der Unterzeichnung des Beschlagnahme-

protokolls anzubringen.62 Sie fÛhrt dazu, dass die betreffenden

Dokumente versiegelt und verwahrt werden, bis die Beschwer-

dekammer des Bundesstrafgerichts, auf Antrag der Wettbe-

werbsbehôrde, Ûber deren Entsiegelung entschieden hat.63

3. Abschlussmassnahmen

Wenn die Hausdurchsuchung beendet ist, muss sich der Anwalt

ùber Folgendes vergewissern, bevor die Vertreter der Wettbe-

werbsbehôrde die durchsuchten Râume verlassen:

. Wurde Einsprache gemàss Art. 50 Abs. 3 VStrR fùr alle not-

wendigen Dokumente erhoben? Auf verspàtet eingereichte

Einsprachen wird nicht eingetreten.6a

. Wurden die beschlagnahmten Dokumente richtig aussor-

tiert? Wurden die Dokumente, deren Beschlagnahme nicht in

Frage gestellt wird, und jene, fur die Einsprache erhoben wur-

de, getrennt? Letztere Dokumente mÙssen sich vor dem

Traniport in versiegelten Behàltern befinden.6s

. Wurden Kopien aller beschlagnahmten Dokumente, ein-

schliesslich der elektronischen Daten, durch das Unterneh-

men angefertigt?

. Das Durchs uchungs- und Beschlagnahmeprotokol/ muss auf-

merksam gelesen und auf folgende Punkte geprÛft werden,

bevor es unterzeichnet wird:

- Der Anwalt muss die Feststellung zu Protokoll verlangen,

dass die besch lagnahmten Dokument e Geschâftsgehei m-

nlsse enthalten

- Darùber hinaus muss er darauf achten, dass die Gesamt-

heit der beschlagnahmten Dokumente mit Angabe, ob

Einsprache erhoben wurde, in eindeutiger Weise identifi-

zierbar sind.

61

62

SrrRrtrRnr oeR Wrro, (Fn. 7), Ziff. 2; Solrven/BnururscHwrtLrn, (Fn 1 B), Rz 6'

Sovvrn/Rrevv, (Fn.15), S.763 mw.H.; Bnucrnren/Tncvnruru, (Fn 36),

s.174L
ScraLrrn/Bnrucrntn, (Fn. B), S. 1231

BGE 1 14 lb 357, 8.4; Sovvrn/Rruvv, (Fn. 15), S.763.

SclaLrrn/Bnructnrrn, (Fn. B), S 1 234 m.w.H.
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Asrnro W,rs14 Grundrechte der Beteiligten im europâischen und schweize_
rischen Wettbewerbsverfahren, Diss.7ùrich 20ù, s. 192.

- Die Duldunq der Hausdurchsuchung.al Die Duldungspflicht
betrifft vornehmlich die pflicht, den Zugang zu den Râum-
lichkeiten und den elektronischen Daten zu gewàhren.a2
0bstruktion bei einer Hausdurchsuchung bildet einen er-
schwerenden Umstand bei der Sanktionsbemessung ge-
mâss Art. 5 Abs. 1 Bst. c SVKG. Die Weko hat neulich die
Busse fùr zwei Unternehmen erhôht, beim einen wegen des
Versuchs, Dokumente verschwinden zu lassen, beim ande-
ren wegen Vernichtung von Dokumenten zu einem Zeit_
punkt, als es bereits von der Erôffnung eines Verfahrens
ùber ein Kartell wusste, an dem es selbst teilnahm.a3

- Eine einfache Zusammenarbeif. Eine gewisse Kooperation
erlaubt eine rasche und effiziente Abwicklung der Haus-
durchsuchung und verhindert schwerwiegende und unnô-
tige Betriebsstôrungen.aa Die Zusammenarbeit kann darin
bestehen, dass der Untersuchungsbehôrde lnformationen
ùber Dokumente, ôrtlichkeiten oder die Organisation der
elektronischen Datentràger geliefert werden.a5

- Eine qualifizierte Kooperation. Das Unternehmen bean_
tragt, von der Bonusregelung gemâss Art. B und 1 2 SVKG
profitieren zu kônnen. Eine solche Entscheidung verpflich-
tet das Unternehmen zu einer bedingungslosen Mitarbert:
Es muss danach den Behôrden unaufgefordert alle be-
kannten Beweismittel offen legen und sie bei der Suche
nach zusàtzlichen Beweismitteln untersttitzen (Art. g

Abs.2 Bst. c und Art. 12 SVKG). Aus der jûngsten Rechr_

sprechung geht hervor, dass selbst im Falle einer bereits
erôffneten Untersuchung, die aufgrund einer Anzeige ei-
nes Dritten eingeleitet wird und eine Durchsuchung zur
Folge hat, das erste mit den Behôrden kooperierende Un-'
ternehmen von einem vollstândigen Sanktionserlass profi-
treren kann.a6 Ein vollstândiger Erlass ist allerdings nur
môglich, wenn das Unternehmen die Voraussetzungen
von Art. B Abs. 2 SVKG erfùllt (2.8. keine Druckausûbung
auf andere Unternehmen, keine anstiftende oder fûhrende
Rolle). Der vollstândige Erlass der Sanktion kann nur dem_
jenigen Unternehmen, das zuerst meldet und die Voraus_
setzungen erfùllt, gewàhrt werden.aT Ein Zweitansprecher,
der die Voraussetzungen ebenfalls erfrlllt, hat die Môglich-
keit einer Sanktionsredukrion (Arr. j2-j4 SVKG). lm Falle
einer Verurteilung betrâgt die Reduktion hôchstens 50%
des Sanktionsberrages (Arr. 12 Abs. 2 SVKG). Die Rangfol_
ge der nachfolgenden Unternehmen kann ebenfalls fûr die
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Hôhe der Reduktion eine Rolle spielen. Aus diesem Grund
muss der Anwalt seinen Klienten dazu bringen, so rasch
wie môglich elne Entscheidung bezùglich Kooperation zu
treffen.a8 Falls sich das Unternehmen fùr eine qualifizierte
Kooperation entscheidet, muss diese Bereitschaft umge_
hend dem Sekretariat der Weko mitgeteilt werden, damit
die Eingangszeit garantiert ist, zu welcher das Unterneh_
men den Antrag um eine Sanktionsreduktion gestellt hat.

- Theoretisch gâbe es auch die Môglichkeit, gegen den
Durchsuchungsbefehl Beschuuerde beim Bundesverwaj_
tungsgericht einzureichen mit der Begrùndung, dass die
fùr die Hausdurchsuchung notwendigen Voraussetzungen
nicht vorliegen. Eine solche Massnahme ist aber hôchst_
wahrscheinlich chancenlos, da die Wettbewerbsbehôrde
einer allfàlligen Beschwerde grundsàtzlich die aufschie-
bende Wirkung, gestûtzt auf Art. 55 Abs. 2 VwVGae,
entzieht.s0 Daruber hinaus dùrfte das Bundesverwaltungs-
gericht nach abgeschlossener Durchsuchung generell auf
eine solche Beschwerde mangels aktuellem Rechtsschut_

zinteresse nicht eintreten.5lWenn derAnwalt und sein Kli_

ent der Meinung sind, eine Hausdurchsuchung sei un_
gerechtfertigt, empfiehlt sich somit vielmehr, Einsprache
fûr alle erfassten Dokumente zu erheben: Gemàss kon-
stanter Praxis der Beschwerdekammer des Bundesstrafge_
richts entscheidet diese bei Entsiegelungsgesuchen in ei_

nem ersten Schritt, ob die Durchsuchung im Grundsatz
zulàssig ist und, bejahendenfalls, erst in einem zweiten
Schritt, ob die Voraussetzungen fùr eine Entsiegelung er_

fùllt sind.52

. Wenn das Unternehmen die Bonusregelung nicht beanspru_
chen will, muss der Anwalt zusehen, dass das Recht zu
schweigen respektiert wird und dass die Wettbewerbsbehôr_
de keinen Zwang zur Selbstbelastung ausùbt (Art. 31 Abs. 2

und Art.32 Abs. 1 BV Arr.6 EMRK).53 Drese Rechte gelten
auch fùr juristische Personen.5a Besondere Vorsicht ist gebo_

ten gegenûber Fragen, die den Mitarbeitern durch die Behôr-
denvertreter gestellt werden. Fragen zum Inhalt der durch-
suchten Dokumente sind grundsâtzlich zulàssig; es muss aber
vermieden werden, dass die Behôrden regelrechte Befragun_
gen durchfùhren und zusâtzliche Informationen oder Erklà-
rungen verlangen, die sich auf wichtige Aspekte der Unter_
nehmenssituation aus kartellrechtlicher Sicht beziehen. Der
Anwalt muss seinen Klienten darauf aufmerksam machen,
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dass er das Recht hat, die Herausgabe jeglicher belastender

lnformationen zu verweigern und seine Mitarbeiter entspre-

chend anzuweisen.55

d) Massnahmen betreffend die beschlagnahmten

Dokumente

Fùr die Beschlagnahmung eines Dokuments mûssen nicht nur

die vier obgenannten Voraussetzungen firr die Durchsuchung er-

fûllt sein; die beschlagnahmten Dokumente milssen zusâtzlich

eine potenzielle Beweiseignung aufweisen (Art' 50 Abs. 1 VStrR

i.Vm. Art. 42 Abs. 2 KG).s6 Gemàss Rechtsprechung genùgt die

Môglichkeit, dass Gegenstânde unmittelbar oder mittelbar fÛr

die Tat oder ihre Umstânde Beweis erbringen kônnen.57 Grund-

sâtzlich kônnen folgende Dokumentenarten beschlagnahmt

werden:
. Dokunente in Papierform. Das Sekretariat der Weko be-

schlagnahmt grundsàtzlich Originaldokumente.ss lmmerhin

wird die Anfertigung von Kopien grundsâtzlich erlaubt, so-

weit der Ablauf der Hausdurchsuchung dadurch nicht behin-

dert wird; dies ist vielfach fÛr die FortfÛhrung der Unterneh-

menstâtigkeit unumgànglich. Es ist deshalb darauf zu achten,

dass die notwendigen Kopierkapazitâten (Gerâte und Perso-

nal) zur Verfùgung stehen. Zudem muss der Anwalt dafÛr sor-

gen, dass môglichst frÙh eine Einigung mit derWettbewerbs-

behôrde darûber getroffen wird, wann und wie die zu

beschlagnahmenden Dokumente kopiert werden kônnen'

. Elektronische Daten. Die Erfahrung zeigt, dass das Sekretari-

at der Weko in aller Regel mit lnformatikspezialisten zusam-

men arbeitet, welche die elektronischen Daten kopieren oder

ganze Datentrâger spregeln, wodurch auch gelôschte Daten

wieder lesbar gemacht werden kônnen'5e Wenn dies nicht

môglich ist (2.8. wegen Passwôrtern, die nicht herausgege-

ben werden oder nicht verfÛgbar sind), kônnen die Wettbe-

werbsbehôrden die Datentràger physisch beschlagnahmen,

was unweigerlich zu erheblichen Betriebsstôrungen fÙhft'60

Deshalb muss der Anwalt das Unternehmen auf die Wichtig-

keit hinweisen, so schnell wle môglich einen lnformatikspezi-

alisten beizuziehen. Durch eine Spregelung elektronrscher

Daten kônnen auch Dokumente, die in keinem Zusammen-

hang mit der Untersuchung stehen, in die Hànde der Behôr-

den gelangen. Der Anwalt, der sich auf das Prinzip der Ver-

hàltnismàssigkeit beruft, muss darauf bestehen, dass Kopten

55 5ovvrn/Rmuv, (Fn. 15), S.763; ScunLLtn/Brrctnrrn, (Fn 8), S 1226 Die

Wettbewerbsbehôrde hat eine entsprechende Pflicht; ein Verstoss gegen

dieses Prinzip kann zu einem Beweisverwertungsverbot fùhren (Soruvrn/

Rnrvv, IFn. 15], S. 764 f, m.w.H.).

SovurR/BRutrtt'rscHwtrLrn" (Fn. 1B), Rz B.

Entscheid der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts vom

5. 1.2005(BK B 111104),É.2,5.

Sorr.lvrR/BnururusctrwrrLrn, (Fn.1B), Rz 16; so implizit 5cH'cLrrn/BnNcrnrtR,

(Fn. B), S. 1 232.

ScHnLun/Bnrucrnrrç (Fn. B), S 1 229.

RoLaruo Mrruvs/BLntsr CnRnon, Kartellrechtliche Hausdurchsuchungen -
Erste Erfahrungen und Lehren,WP Flash 1/09, S.4, abrufbar unter: httprl

lwww. w e n g e r- p I attn e r. ch I f i I es I d ow n I o a d s I f i I e s I
45bf 3 1 d3 1 2 5 56b3 64b7 5 4a00d069e d3 1 I
Ftash%20 1 0920Wettbewerbs'o/o20und%20KarteIIrecht pdf'
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nur von fûr das Verfahren erheblichen Daten gemacht wer-

den, lm umgekehrten Fall kann er verlangen, dass beschlag-

nahmte Daten bzw. Datentrâger versiegelt werden.

Der externe Anwalt muss sich vergewissern, dass die beschlag-

nahmten Dokumente die obengenannten Kriterien erfûllen, ins-

besondere dass sie tatsâchlich den im Durchsuchungsbefehl be-

schriebenen Verstoss betreffen. Er muss dafur sorgen, dass er

alle beschlagnahmten Dokumente einsehen kann, insbesondere

jene, die bereits vor seinem Eintreffen beschlagnahmt worden

sind. ln der Praxis wird das wâhrend der Abwesenheit des An-

walts gefundene Beweismaterial gesammelt, und dem Anwalt

wird nach seinem Eintreffen Gelegenheit gegeben, dieses Mate-

rial zu sichten.6l

Wenn der Anwalt der Meinung rst, dass nicht alle Dokumente

beschlagnahmt werden durfen, muss er Einsprache erheben

(Art. 50 Abs. 3 VStrR). Die Einsprache ist wenn môglich sofort,

spàtestens aber bei der Unterzeichnung des Beschlagnahme-

protokolls anzubringen.62 Sie fÛhrt dazu, dass die betreffenden

Dokumente versiegelt und verwahrt werden, bis die Beschwer-

dekammer des Bundesstrafgerichts, auf Antrag der Wettbe-

werbsbehôrde, Ûber deren Entsiegelung entschieden hat.63

3. Abschlussmassnahmen

Wenn die Hausdurchsuchung beendet ist, muss sich der Anwalt

ùber Folgendes vergewissern, bevor die Vertreter der Wettbe-

werbsbehôrde die durchsuchten Râume verlassen:

. Wurde Einsprache gemàss Art. 50 Abs. 3 VStrR fùr alle not-

wendigen Dokumente erhoben? Auf verspàtet eingereichte

Einsprachen wird nicht eingetreten.6a

. Wurden die beschlagnahmten Dokumente richtig aussor-

tiert? Wurden die Dokumente, deren Beschlagnahme nicht in

Frage gestellt wird, und jene, fur die Einsprache erhoben wur-

de, getrennt? Letztere Dokumente mÙssen sich vor dem

Traniport in versiegelten Behàltern befinden.6s

. Wurden Kopien aller beschlagnahmten Dokumente, ein-

schliesslich der elektronischen Daten, durch das Unterneh-

men angefertigt?

. Das Durchs uchungs- und Beschlagnahmeprotokol/ muss auf-

merksam gelesen und auf folgende Punkte geprÛft werden,

bevor es unterzeichnet wird:

- Der Anwalt muss die Feststellung zu Protokoll verlangen,

dass die besch lagnahmten Dokument e Geschâftsgehei m-

nlsse enthalten

- Darùber hinaus muss er darauf achten, dass die Gesamt-

heit der beschlagnahmten Dokumente mit Angabe, ob

Einsprache erhoben wurde, in eindeutiger Weise identifi-

zierbar sind.
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SrrRrtrRnr oeR Wrro, (Fn. 7), Ziff. 2; Solrven/BnururscHwrtLrn, (Fn 1 B), Rz 6'

Sovvrn/Rrevv, (Fn.15), S.763 mw.H.; Bnucrnren/Tncvnruru, (Fn 36),

s.174L
ScraLrrn/Bnrucrntn, (Fn. B), S. 1231

BGE 1 14 lb 357, 8.4; Sovvrn/Rruvv, (Fn. 15), S.763.

SclaLrrn/Bnructnrrn, (Fn. B), S 1 234 m.w.H.
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- Danach muss er kontrollieren, dass das Protokoll getreu

den Verlauf der Ourchsuchung wiedergibt, indem er des­

sen lnhalt mit den Notizen abgleicht, die durch die Mitar­

beitenden des Unternehmens und durch ihn selbst wah­

rend der Hausdurchsuchung gemacht wurden.

- lm Falle einer Uneinigkeit muss der Anwalt eine Berichti­

gung des Protokolls verlangen oder wenigstens darauf be­

stehen, dass der Gesichtspunkt seines Klienten ebenfa\ls

berücksichtigt wird. Gelingt keine Einigung, muss er die

Mêiglichkeit in Erwagung ziehen, eine Beschwerde an das

Bundesverwaltungsgericht einzureichen, da das Durchsu­

chungs- und Beschlagnahmeprotokoll eine Entscheidung

i.5.v. Art. 5 VwVG darstellt.66 

- Schliesslich muss er eine Kopie des Protokolls gemass

Art. 4 7 Abs. 1 bzw. Art. 49 Abs. 4 VStrR67 sowie aller an­

deren offiziellen Dokumente verlangen, die im Laufe der

Hausdurchsuchung verfasst wurden.

• Der Anwalt und das Unternehmen müssen über die Kontakt­

informationen der Behordenmitglieder wie auch der Amts­

person verfügen, um sich falls nêitig an diese Personen wen­

den zu kêinnen.

IV. Nach einer Hausdurchsuchung

Nach einer Hausdurchsuchung muss der Anwa\t seinem Klienten 

empfehlen, folgende Massnahmen zu ergreifen: 

• Umgehend nach der Hausdurchsuchung muss mit den Perso­

nen, die daran teilgenommen haben, eine Einsatzschluss­

besprechung (Oebriefing) organisiert werden. Anlasslich die­

ser Sitzung müssen aile lnformationen, die wahrend der

Hausdurchsuchung gesammelt wurden, zusammengetragen

werden. Zu diesem Zweck müssen das Durchsuchungs- und

Beschlagnahmeprotokoll und die Protokolle, die von den Mit­

arbeitenden des Unternehmens angefertigt wurden, noch

einmal geprüft und mit den Erinnerungen der Beteiligten ver­

vollstandigt werden.

• Soweit gewisse Angestellte des untersuchten Unternehmens

besonders involviert scheinen, müssen Befragungen mit ih­
nen vereinbart werden, um den lnhalt und die Tragweite ihrer

Machenschaften abschatzen zu kêinnen.

• Aufgrund der gesammelten lnformationen und dem lnhalt

der besch\agnahmten Dokumente muss der Anwalt mit sei­

nem Klienten eine Lagebesprechung durchführen und prima

facie ermitteln, ob das Unternehmen mêiglicherweise eine

66 Entscheid der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts vom 
4.5.2005 (BV 2005.15), E. 5. 

67 5CHAllERi8ANGERTER, (Fn. 8), S. 1234. 
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Kartellrechtsverletzung begangen hat. Danach muss er die 

eingegangenen Risiken bestimmen. 

• Der Anwalt muss die Gesellschaftsorgane fristgerecht zuzie­
hen, um die Kooperationsfrage für das weitere Verfahren

klarzustellen, falls das nicht schon wahrend der Hausdurch­

suchung gemacht wurde. lnsbesondere geht es darum zu be­

stimmen, ob ein Antrag für die Bonusregelung gestellt wer­

den muss. Denn je eher dies geschieht, desto grêisser sind die

Chancen einer Bussenreduktion.

• Wenn das durch die Wettbewerbsbehorde beanstandete Ver­

halten eine internationale Tragweite hat, muss der Anwalt

beachten, dass das Unternehmen umgehend die notigen

Schritte gegenüber anderen Behorden einleitet , um dort

ebenfalls von Bonusprogrammen profitieren zu konnen. Sol­

che existieren in fast al\en modernen Kartellrechtssystemen,

und die ersten Unternehmen, die sich melden, werden grund­

satzlich immer bevorzugt.

• Bei verdachtigem Verhalten muss der Anwalt dem Unterneh­

men vorschlagen, ein Comp/iance Programm zu schaffen, um

zu verhindern, dass das Unternehmen neuerlich verurteilt

wird. Denn ein wiederholter Verstoss gegen das Kartellgesetz

stellt einen erschwerenden Umstand nach Art. 5 Abs. 1 Bst. a

SVKG dar, der eine Erhohung der Sanktion rechtfertigt. ln der

europaischen Praxis erreicht die Erhêihung der Busse in sol­

chen Situationen regelmassig 50%.68 Darüber hinaus konnte

ein wirksames Compliance Programm, sofern es sich nicht

um einen Wiederholungsfall handelt, die Wettbewerbsbehor­

de dazu veranlassen, die auferlegte Busse zu reduzieren.

Hierzu besteht in der Schweiz allerdings noch keine Praxis.

V. Fazit

Dawn Raids durch die Weko gewinnen zunehmend an Bedeu­

tung und Verbreitung. Für die davon betroffenen Unternehmen 

gehen sie nicht nur mit dem Risiko einer Sanktionierung für kar­

tellrechtswidriges Verhalten einher, sondern konnen auch die be­

trieblichen Geschaftsablaufe storen oder gar lahm legen. 

Unternehmen und deren (interne und externe) Anwalte müs­

sen sich für diese Situation wappnen und die erforderlichen 

Massnahmen var, wahrend und nach einer Hausdurchsuchung 

treffen. Das in diesem Beitrag dargelegte Spektrum reicht hier­

bei von praventiven Compliance Programmen über das richtige 

Verhalten wahrend eines Dawn Raids bis hin zur lnanspruch­

nahme der Bonusregelung. 

68 Medienmitteilung der EU-Kommission vom 21.2.2007, abrufbar unter: 
http;!leuropa. eulrapidlpressRe/easesAction. do ?reference=IP/0 71 
209&format=HTML&aged= 1 &language=DE&guiLanguage=en. 
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